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Erklärungen zum 
Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt 

TVergG LSA 

Ergänzende Vertragsbedingungen zu § 13 TVergG LSA und 
gem. § 18 zu den §§ 11 und 17 TVergG LSA 

1. Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen dürfen keine Waren Gegenstand der
Leistung sein, die unter Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden
sind. Diese Mindeststandards ergeben sich aus:

a) dem Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 28. Juni 1930
über Zwangs- oder Pflichtarbeit (BGBl 1956 II S. 640, 641),

b) dem Protokoll vom 11. Juni 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen
Arbeitsorganisation vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (BGBl. 2019 II S.
437, 438),

c) dem Übereinkommen Nr. 87 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 9. Juli 1948 über
die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (BGBl.1956 II S. 2072,
2073), geändert durch das Übereinkommen vom 26. Juni 1961 (BGBl. 1963 II S. 1135,
1136),

d) dem Übereinkommen Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 1. Juli 1949 über
die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu
Kollektivverhandlungen (BGBI. 1955 II S. 1122, 1123), geändert durch das
Übereinkommen vom 26. Juni 1961 (BGBL 1963 II S. 1135, 1136),

e) dem Übereinkommen Nr. 100 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 29. Juni 1951
über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige
Arbeit (BGBL. 1956 II S. 23, 24),

f) dem Übereinkommen Nr. 105 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 25. Juni 1957
über die Abschaffung der Zwangsarbeit (BGBl. 1959 II S. 441, 442),

g) dem Übereinkommen Nr. 111 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 25. Juni 1958
über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (BGBL 1961 IÏ S. 97. 98),

h) dem Übereinkommen Nr. 138 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 26. Juni 1973
über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (BGBI. 1976 II S. 201, 202),

i) dem Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen
der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291)

in der jeweils geltenden Fassung. 

2. Der öffentliche Auftraggeber kann Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Regelungen
der nach TVergG auferlegten Vertragspflichten des Auftragnehmers und seiner



Eigenerklärung zum TVergG Sachsen-Anhalt 

Seite 2 von 2 

Nachunternehmer zu überprüfen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf 
dessen Verlangen nach § 17 Abs. 1 TVergG seine Entgeltabrechnungen und die 
Entgeltabrechnungen des Nachauftragnehmers sowie die Unterlagen über die Abführung von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des TVergG und die 
zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträge vorzulegen. 

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer und/oder Verleiher haben nach § 17 TVergG 
vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der
Verpflichtungen nach den §§ 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 7 und 17 Abs. 2 des
TVergG eine Vertragsstrafe i.H.v. 5 % des Auftragswertes dem Auftraggeber zu zahlen. Der
Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß
durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten
Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß weder
kannte noch kennen musste. Die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe bleibt von der
Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung
sonstiger Ansprüche unberührt.

4. Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der
Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer die aus § 11 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 7
und § 17 Abs. 2 TVergG LSA resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllt/erfüllen
sowie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 17 Abs. 2 des TVergG verstoßen.
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